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Anlage 2 zur Nutzungsentgeltordnung

Nutzungsvertrag

Zwischen der

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) 

Karl-Liebknecht-Straße 132

04277 Leipzig

(nachstehend HTWK Leipzig genannt)

vertreten durch den Kanzler

Herrn Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Ziegler

und

     
     
     
(nachstehend Nutzer genannt)

vertreten durch

     
(Name, Vorname, Dienststellung)

wird der folgende Vertrag geschlossen:

Seite 2 der Anlage 2 zur Nutzungsentgeltordnung

Die HTWK Leipzig stellt dem Nutzer für die Durchführung der Veranstaltung

am       in der Zeit von       Uhr bis       Uhr

zur Verfügung:

1. 
Hörsaal, Seminarraum, Raum 


Gebäude:  FORMULARDROPDOWN 

Raum-Nr.      
2. 
Zusätzliche Gerätetechnik
Anzahl
Bezeichnung

     
Beschallungsanlage (Mikrofon, Mischpult, Verstärker, Lautsprecher)

     
Computer inkl. Bildschirm bzw. Notebook

     
CD-Player

     
Dia-Projektor

     
DVD-Player

     
Fernsehgerät color

     
Laserdrucker

     
Overheadprojektor

     
Projektionswand

     
Videorekorder analog

     
Videorekorder digital

     
Videokamera digital

     
Videoprojektor

gegen ein Entgelt inkl. gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von       Euro.
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3.
Leistungen des Hochschulpersonals

Seitens der HTWK Leipzig werden die folgenden Personalleistungen erbracht:

     
     
     
     
für das Entgelt inkl. gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von
      Euro




vom Nutzer zu zahlender Gesamtbetrag
      Euro

Telefonkosten werden gesondert berechnet.

Die Übergabe des Vertragsgegenstandes an den Nutzer erfolgt am

     ,       Uhr.

Vertragsbedingungen

1.
Die Hochschule ist berechtigt, auch vor dem vereinbarten Nutzungstermin aus wichtigem Grund vom Vertrag zurückzutreten. Der Ersatz von Kosten, die dem Nutzer daraus erwachsen, wird ausgeschlossen, ebenso die Haftung der Hochschule für sonstige entstehende Nachteile.

(Wichtige Gründe sind insbesondere:

- höhere Gewalt, Notwendigkeit der Abwendung von Gefahren für Personen und Sachen (beispielsweise technische 

  Defekte und/oder Ausfall von Versorgungseinrichtungen für Heizung, Wasser, Strom)

- dringende, unvorhersehbare Erfordernisse des Lehrbetriebes an der HTWK Leipzig

- unzutreffende Angaben des Nutzers im Antrag

- Verstöße des Nutzers gegen Bedingungen des Vertrages

- den Ruf der HTWK Leipzig schädigendes Verhalten des Nutzers in der Öffentlichkeit.)

2.
Dem Nutzer ist es nicht gestattet, eigennützige Werbung im Zusammenhang mit Nennung der HTWK Leipzig zu betreiben.

3.
Der Nutzer haftet für alle eventuellen Schäden auf dem Gelände der HTWK Leipzig, die durch ihn und/oder Teilnehmer seiner Veranstaltung verursacht werden.

4.
Es ist dem Nutzer untersagt, Tiere auf das Hochschulgelände mitzubringen.

5.
Der Nutzer benennt spätestens bei Übergabe des Nutzungsgegenstandes einen Verantwortlichen für die Einhaltung des Vertrages.
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6.
Der Nutzer ist verpflichtet, sich rechtzeitig über Flucht- und Havariepläne zu informieren und Anweisungen des Hochschulpersonals der HTWK Leipzig Folge zu leisten.

Datum/Unterschrift
................................................................

......................................................................


Prof. Dr. rer. nat. Ziegler

Nutzer


Kanzler

Verteiler

Original Nutzer

Kopie 1 K/DS

Kopie 2 K/DT

Kopie 3 K/DWF

